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Satzunq
zur 1. Änderung und Neufassung der Satzung zur Festlegung von Grenzen für den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil ,,Mühlstraße" der Ortsgemeinde Oberweiler im Tal
(Ergänzungssatzung)

vom 15. November 2017

Der Ortsgemeinderat Oberweiler im Tal hat aufgrund des $ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3
des Baugesetzbuches (BauGB), bekannt gemacht am23. September 2004 (BGBI. I S.

2414), in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit $ 34 Abs. 5 und $ I Abs. 1 und
1a BauGB in Verbindung mit $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO)
vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153, BS 2020-1) in der derzeit gültigen Fassung am 17.

August 2017 folgende Satzung beschlossen, die hiermit ausgefertigt und bekannt ge-
macht wird:

Präambel:

Die Ortsgemeinde Oberweiler im Tal hatte im Jahr 1995 eine Satzung zur Festlegung
von Grenzen frlr den im Zusammenhang bebauten Ortsteil ,,Mühlstraße" erlassen. ln der
Zwischenzeit sind die Grundstücke im Geltungsbereich der Satzung vom 15. Septem-
ber 1995 nahezu vollständig bebaut. Lediglich das Grundstück Flurstück Nr. 1552/1 der
Gemarkung Oberweiler im Tal steht als unbebaute Restfläche noch für eine Bebauung
zur Verfügung. Aufgrund des Zuschnittes des Grundstückes Flurstück Nr. 155211, wel-
ches zur Erschließungsstraße hin konisch zuläuft, ist eine vernünftige Bebauung des-
selben nur in giebelständiger Bauweise und mit größerem Abstand von der Erschlie-
ßungsstraße mögticn. RuJdiesem Grund wird im Rahmen einer ersten Änderung und
Neufassung der Satzung vom 15. September 1995 die rückwärtige Baugrenze um
10,0 Meter nach Südosten verschoben und damit die baulich nutzbare Tiefe des
Grundstücks von 20,0 Metern auf 30,0 Meter vergrößert. Weitere materielle Festset-
zungen der damaligen Satzung werden nicht verändert.

sr
Rä u m I i c her Geltu ng sberei c h

(1) Der räumliche Geltungsbereich der Satzung umfasst die Grundstücke Flurstück Nr.

1604/6, 160417 , 1606/2, 1606/3, 160711 155211 und 1 51214 sowie Teilflächen der
Grundstücke Flurstück Nr. 155511, 1603/1 , 1605, 151013 und 1533/1 (Weg) der Gemar-
kung Oberweiler im Tal..

(2) Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ist aus der beigefügten Planurkunde
ersichtlich. Die Planurkunde ist Bestandteil dieser Satzung.
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s2
Festleg u ng des Ortstei ls

(1) Oie Grundstücke Flurstücke Nr. 160416, 1604Æ , 160612,1606/3, 160711 und 1 51214
sowie Teilflächen der Grundstücke Flurstück Nr. 155211 , 155511, 1603/1 , 1605, 1 510/3
und 1533/1 (Weg) der Gemarkung Oberweiler im Tal werden als im Zusammenhang
bebauter Ortsteil gemäß $ 34 des Baugesetzbuches (BauGB) festgelegt.

(2) Der in Absatz 1 als im Zusammenhang bebauter Ortsteilfestgelegte Bereich ist aus
der beigefügten Planurkunde ersichtlich. Ebenso sind in der Planurkunde Baugrenzen,
Pflanz- und Erhaltungsgebote für Pflanzen festgesetzt. Die Planurkunde ist Bestandteil
dieser Satzung.

(3) Zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft wird die in der Planurkunde in

Solidschraffur (Flächenfüllung) dargestellte Teilfläche des Grundstückes Flurstück Nr.
155211als externe Fläche für Maßnahmen zum Schulz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft (S 34 Abs. 5 Satz2 BauGB i.V.m. $ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
festgesetzt.

(4) Die externe Fläche zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft nach vor-
stehendem Absatz 3 gehört nicht zu dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil im Sin-
ne des $ 34 BauGB, sondern verbleibt im Außenbereich im Sinne des $ 35 BauGB.

(5) Die Satzung hat zum Ziel, die durch die Satzung im Jahr 1995 erfolgte Abgrenzung
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils "Mühlstraße" durch Einbeziehung einer wei-
teren Außenbereichsfläche (= Teilfläche des Grundstückes Flurstück Nr. 155211\für
Zwecke des Wohnungsbaues geringfügig zu ergänzen.

(6) Oie von der Satzung als im Zusammenhang bebauter Ortsteil im Sinne des $ 34
BauGB festgelegten Flächen sind durch eine übenruiegende Wohnnutzung des angren-
zenden Bereichs geprägt und die Satzung ist mit einer geordneten städtebaulichen
Entwicklung vereinbar.

s3
Textl i c he Fesús etz u n ge n :

(l ) Auf den im Geltungsbereich der Satzung gelegenen Flächen bary. Grundstücksteil-
flächen sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ausschließlich Wohnge-
bäude als Einzelhäuser zulässig (S 34 Abs. 5 Satz2 BauGB i.V. mit $ 9 Abs.1 Nr. 1 und
2 BauGB).

(2) Zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft wird ein Pflanzgebot festge-
setzt. Auf jedem Baugrundstück sind zwischen der hinteren Baugrenze und der hinteren
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Satzung mindestens je zwei Obstbäume
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(hochstämmig althergebrachte Sorten) anzupflanzen ($ 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB i.V. mit
$ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB).

(3) Wegen des gegenüber den restlichen Baugrundstücken im Geltungsbereich der
Satzung größeren Abstandes zwischen vorderer und rückwärtiger Baugrenze im Be-
reich des Grundstückes Flurstück Nr. 155211 sind fünf weitere Obstbäume entspre-
chend vorstehender Beschreibung zu pflanzen ($ 3a Abs. 5 Satz2 BauGB i.V. mit $ 9
Abs.1 Nr. 25 BauGB). Zu diesem Zweck wird die östlich an den im Zusammenhang be-
bauten Ortsteil angrenzende Teilfläche des Grundstückes Flurstück Nr. 155211als ex-
terne Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft (S 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB i.V.m. $ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) festgesetzt.
Um eine ungehinderte Kronenausbildung zu gewährleisten, werden die Abstände der zu
pflanzenden Bäume untereinander und zu bestehenden Pflanzungen auf mindestens
10,0 Meter festgelegt. Die Festsetzung des nachstehenden Absatzes 5 bleibt unberührt.

(4) ftir die im Satzungsbereich vorhandenen Bäume und Obstgehölze, die durch die
Baumaßnahmen nicht unmittelbar berührt werden, wird ein Erhaltungsgebot festgesetã
(S 34 Abs. 5 Satz2 BauGB i.V. mit $ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB). Das Erhaltungsgebot
schließt den Ersatz ausfallender Bäume und Obstgehölze durch unverzüglich durchzu-
fü h rende g leichwertige Ersatzpflanzungen ein.

(5) Das entlang der südwestlichen Grenze des Grundstückes Flurstück Nr. 155211 zu
dem Feldwirtschaftsweg Flurstück-Nr. 1533/1 hin festgesetãe Erhaltungsgebot für die
dort befindlichen vier Zwetschgenbäume wird aufgehoben. Als Ersatz für die wegfallen-
den vier Zwetschgenbäume ist in der östlich an den im Zusammenhang bebauten Orts-
teil angrenzenden externen Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft auf dem Grundstück Flurstück Nr. 155211 eine
adäquate Ersatzpflanzung durchzuführen ($ 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB i.V. mit $ 9 Abs.1
Nr. 25 BauGB). Die diesbezügliche zeichnerische Darstellung in der Planurkunde ist
schematisch und bezeichnet nicht lagegenau die Standorte der Pflanzungen. Die Be-
stimmungen der vorstehenden Absätze 2 und 3 bleiben hiervon unberührt.

(6) Oie Begrünungsmaßnahmen nach den vorstehenden Absätzen 2, 3 und 5 sind ge-
genüber der Baugenehmigungsbehörde durch detaillierte Bepflanzungspläne, die mit
dem Bauantrag einzureichen sind, nachzuweisen.

(7) Oie Erschließung der Bauflächen im räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung
erfolgt ausschließlich über die Mühlstraße (Flurstück Nr. 1609/4 der Gemarkung Ober-
weiler im Tal). Der Feldwirtschaftsweg Flurstück Nr. 153311 hat für die Bauflächen keine
Erschließungsfunktion.

s4
Au sschluss vo n Zu I ässig keiten

(S34Abs.5SaÞ,2 i.V.m.$9Abs. 1Nr. I BauGB)

lm Geltungsbereich der Satzung sind keine Vorhaben zulässig, die einer Pflicht zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage I zum Gesetz über die
U mweltverträg I ich keitsprüfu ng oder nach Land esrecht u nterl iegen.
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s5
Empfehlungen, Hinweise, nachrichtliche Ubernahmen ohne

F estsetz u n g sc h ara kter

1. Erschließunq
Das Grundstück Flurstück Nr. 1552/1 ist derzeit nicht an den Schmutzwasserkanal der
Verbandsgemeindewerke Lauterecken-Wolfstein angeschlossen. Damit ist die Er-
schließung dezeit nicht gesichert. Die Sicherstellung der Erschließung und damit die
Zulässigkeit eines Bauvorhabens auf dem Grundstück Flurstück Nr. 1552/1 sind von der
Abgabe einer Kostenübernahmeerklärung für die Herstellung eines Schmutzwasserka-
nalanschlusses gegenüber den Verbandsgemeindewerken Lauterecken-Wolfstein ab-
hängig.

2. Denkmalschutz
a) Bei der Vergabe von Erdarbeiten hat der Bauherr ba¡t. Bauträger die ausführenden

Firmen vertraglich zu verpflichten, mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE)
Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer, Kleine Pfaffen-
gasse 10, 67346 Speyer, zu gegebener Zeit (mindestens 4 Wochen im Voraus) die
Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten in Schriftform abzustimmen. Ein
Mitarbeiter oder Beauftragter der GDKE wird die Bauarbeiten überwachen.

b) Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmal-
schutzgesetzes (DSchG) vom 23. März 1978, GVBI. S. 159 ff. BS 224-2, in der je-
weils gültigen Fassung hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archäolo-
gische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert
zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

c) Die Buchstaben a) und b) entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abtei-
lungen der Venrualtung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der
GDKE.

d) Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion
Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgra-
bungen in Absprache mit den ausführenden Firmen planmäßig, den Anforderungen
der heutigen archäologischen Forschung entsprechend, durchgeführt werden kön-
nen. lm Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl.
notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Bei-
träge für die Maßnahmen erforderlich.

e) Die GDKE weist extra darauf hin, dass die Meldepflicht besonders für die Maßnah-
men (Mutterbodenabtrag) zur Vorbereitung der Baumaßnahmen gilt.

f) Rein vorsorglich weist die GDKE darauf hin, dass sich im Planungsgebiet bisher
nicht bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind
selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht be-
rührt oder von ihrem angestammten historischen Standort entfernt werden.
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3. Schutz des Mutterbodens
a) Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behan-

deln und einer sinnvollen Folgenutzung zuzuführen.

b) Auf S 202 BauGB ,,Schutz des Mutterbodens" wird ausdrücklich hingewiesen.

4. Boden und Bauqrund
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a.
DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1 O54) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben
oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) werden objektbe-
zogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.

5. Wasserrecht
a) Die Ableitung von Drainagewässern in ein Gewässer oder das Kanalnetz ist nicht

gestattet.

b) Bei der Ausbildung von Kellern in Gebäuden ist, sofern erforderlich, auf die ausrei-
chende Sicherung gegen drückendes Wasser zu achten. Gegebenenfalls ist die Un-
terkellerung zum Schutz gegen Vernässung in Form einer wasserdichten Wanne
o.ä. auszubilden.

c) Erdwärme
Gemäß der $$ 8, 9 Abs. 2 Nr. 2 und 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbin-
dung mit $ 46 Landeswassergesetz (LWG) stellt die Niederbringung von Bohrungen
und Inanspruchnahme des Grundwassers eine Gewässerbenutzung dar, die einer
wasserbehördlichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehörde bei der Kreisverwal-
tung Kusel, Umwelt und Bauen, Tel. 06381-424-0, Fax 06381-424-440, E-Mail: kv-
kusel@poststelle. rlp.de bedarf.

d) Das auf den befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser sollte möglichst
als Brauch- und Gießwasser benutzt, oder - wenn es die örtlichen Verhältnisse zu-
lassen - über die belebte Bodenzone versickert werden.

e) Private Wege, Hofflächen und Stellplätze etc., von denen kein Schadstoffeintrag zu
enruarten ist, sollen mit offenporigen/durchlässigen Belägen versehen werden, um
d ie Versickerung des N iedersch lagswassers zu gewä h rleisten.

Ð wasseroefährdende Stoffe
Auf die Vorschriften des $ 65 Landeswassergesetz - LWG - (wassergefährdende
Stoffe) und die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen (WasgefStAnlV) vom 31 . Mär22010 (BGBI. I S. 377) wird hingewiesen.
Nach S 65 LWG i.V.m. $ 62 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind die Betreiber
dazu verpflichtet, ihre Anlage zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei Heizöl
mehr als 1.000 Liter) vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Anderung
durch einen zugelassenen Sachverständigen überprüfen zu lassen oder der Unte-
ren Wasserbehörde bei der Kreisvenryaltung Kusel (Umwelt und Bauen, Tel. 06381-
424-0, Fax: 06382-424-440, E-Mail kv-kusel@poststelle.rlp.de, durch den ausfüh-
renden Fachbetrieb ausgestellte Bescheinigung über die ordnungsgemäße Errich-
tung vorzulegen.
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6. Radonvorsorqe
Der Geltungsbereich der Satzung liegt innerhalb eines Gebietes, für den in der Radon-
prognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz ein erhöh-
tes (40 - 100 kBq/cbm) mit lokal hohem Radonpotenzial (> 100 kBq/cbm) in und über
einzelnen Gesteinshorizonten vorkommen kann. Das in unterschiedlicher regionaler
Verteilung in ganz Deutschland vorkommende Edelgas weißt vor allem in Süddeutsch-
land und hier in den Mittelgebirgslagen eine erhöhte Konzentration in der Bodenluft auf.
Als präventive Vorsorgemaßnahme wird bei Neubauten der Einbau einer radondichten
Folie unter der Bodenplatte und im Bereich der erdberührten Außenwände (Keller, Un-
tergeschoss) empfohlen. Weiterführende Informationen zum Thema Radonschutz von
Neubauten und Radonsanierungen können dem,,Radon-Handbuch" des Bundesamts
für Strahlenschutz und den Merkblättern zur Senkung der Radonkonzentration in
Wohnhäusern des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(Bonn, 2004) entnommen werden. Weiterhin stehen zu der Thematik Radon in Gebäu-
den bzw. in der Bodenluft die Radon-lnformationsstelle im Landesamt für Umwelt zur
Verfügung.

lm Sinne der Gesundheitsvorsorge wird den Grundstückseigentümern bzw. den Bau-
werbern die Durchführung von Radonmessungen fur das jeweils eigene Bauvorhaben
auf privater Grundlage empfohlen.

7. Schutz von Leitunqen/Koordination von Erschließungs- und Bau-
maßnahmen
o lm Plangebiet befinden sich ober- und unterirdische 0,4-kV Stromversorgungsleitun-

gen der Pfalzwerke AG, die in der Planzeichnung informatorisch nicht ausgewiesen
sind. Die tatsächliche Lage dieser Leitungen.ergibt sich allein aus der Ortlichkeit. Das
Erfordernis von Maßnahmen zur Sicherung/Anderung dieser Leitungen im Zusam-
menhang mit Erschließungs- und Baumaßnahmen ist frühzeitig mit dem Leitungsbe-
treiber abzuklären. Der Träger der Versorgung des Plangebiets mit elektrischer
Energie ist für Planung und Bau zur Enrueiterung/Anpassung des bestehenden Lei-
tungsnetzes frühzeitig über den Beginn und Ablauf der Erschließungs- und Baumaß-
nahmen zu unterrichten.

o lm Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Bei der Bau-
ausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekom-
munikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (2.8. im Falle
von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit
möglich ist. lnsbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabel-
schächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahr-
los geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Bei Kon-
kretisierung der Planungen ist eine Planauskunft und Einweisung von folgender Stel-
le einzufordern:
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Deutsche Telekom Technik GmbH
Zentrale Planauskunft Südwest
Chemnitzer Str. 2,
67433 Neustadt a. d. Weinstr.
E-Mail : planauskunft .suedwest@telekom.de

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. Sollte an dem betreffenden
Standort ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der Telekom benötigt wer-
den, bittet die Telekom, zur Koordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen
rechtzeitig mit ihr in Verbindung zu treten.

s6
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft (S 34 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. $ 10
Abs. 3 Satz 4 BauGB). Gleichzeitig tritt die Satzung der Ortsgemeinde Oberweiler im
Tal zur Festlegung von Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil ,,Mühl-
straße" vom 15. September 1995 außer Kraft.

Oberweiler im Tal, den 15. November 2017
Für die Ortsgemeinde Oberweiler im Tal:

eister

geändert:
August 201 6
Mai 2017 *l



Satzung zur 1. Anderung und Neufassung der Satzungzur Festlegung von Grenzen für den im Zusammenhang
bebauten Ortste¡l "Mühlstraße" in der Ortsgemeinde Obenrueiler im Tal (Ergänzungssatzung)

LEGENDE

Baugren ze, Umtassung der überbaubaren Flächen

rIIIT Grenze des räumlichen Geltungsbereich der Satzung

Fläche für Maßnahmen zum Schtstz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

Fläche im Außenbereich im Sinne des $35 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher N utzung

Bestehende Haupt- und Nebengebäude

Bestehende Flurstücksgrenzen

ié,r 0

1{r Flurstücksnummer

f+ Maßangabe in Meter

Pflanzgebot Bäume

Erhaltungsgebot Bäume

Bernd Buchheit
Büro für Schreib-, Zeichen- und

allgemeine Bürotätigkeiten

Eulentalstnße gz

6266t Kaiserslautern
Tel:o63o6-99r892

e-mail: h.schoenung@t-online.de

ÜBERARBEITET

Ortsgemeinde
Oberweiler im Tal

GEZEICHNET

M.S.

PROJEKT:

Satzung zu 1. Anderung und
Neufassung der Satzung zur Festlegung
von Grenzen für den im Zusammenhang

bebauten Ortsteil "Mühlstraße"
ENTWoRFEN-GEPRÜFT:

2

+

VORGELEGT MASSTAB BEILAGE
lg'
+

August 2016
geändert: Mai 2017
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Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung

Rheinland-Pfalz (Zustimmung vom 15. Oktober 20021.
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Besründunq (S 34 Abs. 4 Satz 4, Halbsatz 2 EauGEI

1. Laqe des Satzunqsqebietes/räumlicher Geltunqsbereich

Der Geltungsbereich der Satzung liegt in der Ortsgemeinde Obenrueiler im Tal im Be-
reich des Straßenzuges ,,Mühlstraße". Betroffen sind die Grundstücke Flurstück Nr.
160416, 160417 , 160612, 1606/3, 160711, 155211 und 1 51214 sowie Teilflächen der
Grundstücke Flurstück Nr. 155511, 1603/1 , 1605, 1510/3 und 1533/1 (Weg) der Gemar-
kung Obenryeiler im Tal.
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Abbildung 1: Ubersichtsplan

2. Erlordernis der Aufstellunq der Satzung

Die Ortsgemeinde Oberweiler im Tal hatte im Jahr 1995 eine Satzung zur Festlegung
von Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil ,,Mühlstraße" erlassen. ln der
Zwischenzeit sind die Grundstücke im Geltungsbereich der Satzung vom 15. Septem-
ber 1995 nahezu vollständig bebaut. Lediglich das Grundstück Flurstück Nr. 1552/1 der
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Gemarkung Oberweiler im Tal steht als unbebaute Restfläche noch für eine Bebauung
zur Verfügung. Aufgrund des Zuschnittes des Grundstückes Flurstück Nr. 155211, wel-
ches zur Erschließungsstraße hin konisch zuläuft, ist eine vernünftige Bebauung des-
selben nur in giebelständiger Bauweise und mit größerem Abstand von der Erschlie-
ßungsstraße mogtich. nuJO¡esem Grund wird im Rahmen einer ersten Anderung und
Neufassung der Satzung vom 15. September 1995 die rückwärtige Baugrenze um
10,0 Meter nach Südosten verschoben und damit die nutzbare bebaubare Grund-
stückstiefe von 20,0 Metern auf 30,0 Meter vergrößert. Mit der Vergrößerung der Tiefe
der überbaubaren Grundstücksfläche im Bereich des Grundstückes Flurstück Nr.

1552t1geht eine Vergrößerung der möglichen Eingriffe in Natur und Landschaft einher,
die durch Festsetzungen in S 3 Abs. 3 der Satzung kompensiert wird.

Weitere materielle Festsetzungen der damaligen Satzung werden nicht verändert.

lm Rahmen der Änderung und Neufassung der Satzung werden in $ 4 Empfehlungen
und Hinweise für die Bauwerber sowie nachrichtliche Ubernahmen ohne Festsetzungs-
charakter in die Satzung aufgenommen.

3. Vereinbarkeit des Erlasses der Erqänzunqssatzung mit einer qe-

ordneten städtebau Iichen E¡ûryþklu¡g

Die Ortsgemeinde Oberweiler im Tal hatte mit Satzung vom 15. September 1995 die
Grundstücke in der Gewanne "Rechts am Schweitzer Weg", Flurstücke Nrn. 160416,
1604t7, 160612,1606/3, 160711 sowie die Teilflächen der Grundstücke in der Gewanne
"Rechts am Schweizer Weg", Flurstücke Nr. 1 552/1 , 1 555/1 , 1603/1 ,1 605 und die Teil-
flächen der Grundstücke in der Gewanne "Rechts am Hemmelerweg", Flurstücke Nr.

1510t1, 151211, 153311(Weg), als im Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß

S 34 BauGB festgelegt. Die damalige Satzung wurde mit Bescheid der Kreisvenrualtung
Kusel vom 17. August 1995, Az.:631610-19 Oberweiler S 3, aufsichtsbehördlich ge-
nehmigt.

Damals war der Bereich östlich der Mühlstraße zwischen dem Feldwirtschaftsweg Flur-

stück-Nr. 153311und der Brückenstraße weitgehend unbebaut. ln der Zwischenzeit hat
sich die Bebauung dort verdichtet. Als letãe unbebaute Fläche ist das Grundstück Flur-

stück Nr. 1552/1 geblieben. Aufgrund des Zuschnittes dieses GrundstÜckes ist eine
vernünftige Bebauung nur dann möglich, wenn der Baukörper giebelständig und in grö-

ßerer Entfernung zut Mühlstraße errichtet werden kann. Angesichts dessen wird im Be-

reich des Grundstückes Flurstück Nr. 155211 die rückwärtige Baugrenze um 10,0 Meter
nach Südosten verschoben, so dass sich die baulich nutzbare Tiefe des Grundstückes
von 20,0 Metern auf 30,0 Meter vergrößert. Gleichzeitig wird das entlang der südwestli-
chen Grenze des Grundstückes Flurstück Nr. 1552112u dem Feldwirtschaftsweg Flur-

stück-Nr. 1533/1 hin festgesetzte Erhaltungsgebot für die dort befindlichen vier
Zwetschgenbäume aufgehoben. Als Ersatz für die wegfallenden vier Zwetschgenbäume
ist in einer im rückwärtigen (südöstlichen) Teil des Grundstückes Flurstück Nr. 1552/1

festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft eine adäquate Ersatzptlanzung durchzuführen. Um die Verpflich-
tung für diese Ersatzpflanzung rechtsverbindlich in der Satzung festsetzen zu können,
wird der räumliche Geltungsbereich der Satzung insoweit punktuell erweitert. Eine
Schaffung neuer Bauplätze geht mit der Anderung der Satzung nicht einher; solches
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könnte in städtebaulich vertretbarer Weise nur durch den Erlass eines Bebauungspla-
nes edolgen.

Durch die Anderung bzw. Neufassung der Satzung aus dem Jahr 1995 in einer Art und
Weise, welche eine vernünftige Bebauung des Grundstückes Flurstück Nr. 1552/1 er-
möglicht (das Grundstück würde ansonsten wohl nie bebaut werden) wird dem Gebot
des $ 1a Abs. 2 BauGB nach sparsamem und schonendem Umgang mit Grund und
Boden durch Nachverdichtung der Bebauung Rechnung getragen.

lm Geltungsbereich der Satzung sind keine Vorhaben zulässig, die einer Pflicht zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen (siehe $ 3 der Sat-
zung).

4. Umweltverträqlichkeit:

Durch die Verschiebung der rückwärtigen Baugrenze um 10,0 Meter nach Südosten
vergrößert sich die überbaubare Grundstücksfläche um rd. 200 Quadratmeter. Ausge-
hend von der von der Baunutzungsverordnung (BauNVO) für Wohngebiete vorgesehe-
nen maximalen Grundflächenzahl von 0,4 ergibt sich - unter Berücksichtigung der
Überschreitungsmöglichkeit gemäß $ 19 Abs. 4 SaV2 BauNVO - durch die Anderung
bzw. Neufassung der Satzung eine Vergrößerung der versiegelbaren Fläche von maxi-
mal 120 Quadratmetern. Diese größere Versiegelung wird durch die in der Satzung im
Bereich des Grundstückes Flurstück Nr. 1552/lfestgesetãe Fläche für Maßnahmen
zum SchuZ, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft und die Ver-
pflichtung zur Pflanzung von fünf weiteren Obstbäumen - hochstämmig - ausgeglichen
(siehe $ 3 Abs. 3 der Satzung).

Die Erschließung der im räumlichen Geltungsbereich der Satzung gelegenen Grundstü-
cke erfolgt von einer gemeindlichen Straße aus, die den Straßennamen ,,Mühlstraße"
trägt. Die Wasserversorgung ist vorhanden. Für die Entsorgung des Schmutzwassers
ist ein Hausanschluss bis zu der im Straßenbereich gelegenen Hauptkanalleitung erfor-
derlich.

Hinsichtlich der Erschließung entstehen durch den Erlass der Satzung keine Eingriffe in
Natur und Landschaft.

5. Kosten der Erschließung:

Die wegemäßige Erschließung und die öffentliche Wasserversorgung sind vorhanden.
Jedoch ist derzeit das Grundstück Flurstück Nr. 1552/1 nicht an den Schmutzwasser-
kanal der Verbandsgemeindewerke Lauterecken-Wolfstein angeschlossen. Damit ist die
Erschließung derzeit nicht gesichert. Die Sicherstellung der Erschließung und damit die
Zulässigkeit eines Bauvorhabens auf dem Grundstück Flurstück Nr. 1552/1 sind von der
Abgabe einer Kostenübernahmeerklärung für die Herstellung eines Schmutaryasserka-
nalanschlusses gegenüber den Verbandsgemeindewerken Lauterecken-Wolfstein ab-
hängig.



11

6. Verfahren:

Gemäß $ 34 Abs. 5 Satz 1 BauGB in Verbindung mit $ 13 Abs. 2Nr.2 und 3, arueite

Alternative BauGB erfolgten die Beteiligung der Bürger durch öffentliche Auslegung des
Satzungsentwurfes gemäß $ 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange durch das Verfahren nach $ 4 Abs. 2 BauGB. Die
öffentliche Auslegung des Satzungsentwurfes gemäß $ 3 Abs. 2 BauGB und die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß $ 4 Abs. 2
BauGB wurden gemäß $ 4a Abs. 2 Satz 1, Halbsatz2BauGB gleichzeitig durchgeführt.

Während der öffentlichen Auslegung gemäß $ 3 Abs. 2 BauGB war eine Stellungnahme
eingegangen, die allerdings nicht zur Anderung des Satzungsentwurfes geführt hat
(siehe Beschluss des Ortsgemeinderates vom 16. März 2017, TOP 6). lm Rahmen Ein-
holung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
nach $ 4 Abs. 2 BauGB wurden Belange vorgetragen, die teilweise zu Anderungen des
Satzungsentwurfes geführt haben. Daraus folgend mussten gemäß $ 4a Abs. 3 Satz 1

BauGB eine erneute öffentliche Auslegung und eine erneute Einholung der Stellung-
nahmen gemäß $ 4 Abs. 2 BauGB erfolgen. Die erneute öffentliche Auslegung und die
erneute Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange wurden gemäß $ 4a Abs. 2 Satz 1 , Halbsatz 2 BaUGB gleichzeitig durchge-
führt.

Die Satzung bedarf nach den Vorschriften des BauGB keiner Genehmigung; von der
Ermächtigung nach S 246 Abs. 1a BauGB, wonach die Länder bestimmen können, dass
Satzungen nach $ 34 BauGB vor ihrem Inkraftreten der höheren Venryaltungsbehörde
anzuzeigen sind, hat das Land Rheinland-Pfalz keinen Gebrauch gemacht.

Das lnkrafttreten der Satzung erfolgt gemäß $ 34 Abs. 6 Satz 2 BaUGB in Verbindung
mit g 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB durch ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbe-
schlusses. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Satzung der Ortsgemeinde Oberweiler im Tal zur Festlegung von Grenzen für den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil ,,Mühlstraße" vom 15. September 1995 außer Kraft.

Oberweiler im Tal, den 15. November 2017
Für die Ortsgemeinde Oberweiler im Tal:

ermeister

2016
2017 "l
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Verfahrensvermerke:

1. Die Beteiligung der Öffentlichkeit zu dem Satzungsentwurf erfolgte gemäß $ 34 Abs.
6 BauGB in Verbindung mit $ 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und $ 3 Abs. 2 BaUGB im We-
ge der öffentlichen Auslegung. Der Satzungsentwurf mit der Begründung hatte auf
die Dauer eines Monats, in der Zeit von 01. Dezember 2016 bis einschließlich 04.
Januar 2017, öffentlich ausgelegen (S 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Ort und Dauer der
Auslegung wurden am 23. November 2016 ortsüblich bekannt gemacht (S 3 Abs. 2
Sa|z2 BauGB). lm Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß $ 3 Abs. 2 BauGB
wurde eine Stellungnahme zu der vorgesehenen Ergänzungssatzung abgegeben.

2. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) er-
folgte gemäß g 34 Abs. 6 BauGB in Verbindung mit $ 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB und
g 4 Abs. 2 BauGB. Gemäß $ 4 Abs. 2 BauGB wurden die TöB mit Schreiben vom
28. November 2016, unter Ubersendung eines Satzungsentwurfes, von dem beab-
sichtigten Erlass der Satzung unterrichtet und um eine Stellungnahme bis spätes-
tens 04. Januar 2017 gebeten, mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen, die nicht
rechtzeitig abgegeben werden, gemäß $ 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben
Zwölf der beteiligten TöB haben eine Stellungnahme zu dem Satzungsentwurf ab-
gegeben.

Hinweis: Die Beteiligung der TöB gemäß $ 4 Abs. 2 BauGB und die öffentliche Aus-
legung gemäßS 3Abs.2 BauGB erfolgten gemäßS4aAbs.2 Satz 1 BauGB
gleichzeitig.

3. Der Ortsgemeinderat von Obenryeiler im Tal hat in seiner Sitzung am 16. März 2017
über die èingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß
g 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß $ 4 Abs. 2 BauGB beraten und beschlossen. Die Entscheidung
des Ortsgemeinderates wurde den Beteiligten mit Schreiben vom 27. April 2017
mitgeteilt.

4. Nachdem der Satzungsentwurf nach den Verfahren gemäß $ 3 Abs. 2 BaUGB und

$ 4 Abs. 2 BauGB durch Beschluss des Ortsgemeinderates Oberweiler im Tal vom
16. März 2017 geändert bzw. ergänZ wurde, ist der Satzungsentwurf gemäß S 4a
Abs. 3 Satz 1 BauGB erneut auszulegen und die Stellungnahmen der TöB sind er-
neut einzuholen.

5. Gemäß g 4a Abs. 2 BauGB wurde die erneute öffentliche Auslegung gemäß S 3
Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit der erneuten Einholung der Stellungnahmen der TöB
gemäß $ 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Der Entwurf der Ergänzungssatzung in der
Fassung ,,Mai 2017" hat in der Zeit von 16. Juni 2017 bis einschließlich 17. Juli
2017 zur Einsichtnahme erneut öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung
wurden am 07. Juni 2017 ortsüblich bekannt gemacht ($ 3 Abs. 2Sat¿2 BauGB).
Die TöB wurden im Rahmen des erneuten Anhörverfahrens gemäß $ 3 Abs. 2 Satz
3 BauGB mit Schreiben vom 12. Juni 2017 unterrichtet und um die Abgabe einer
erneuten Stellungnahme bis zum 17. Juli 2017 gebeten.

lm Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen zu
dem Satzungsentwurf abgegeben. Aus den Reihen der TöB wurden zwölf Stellung-
nahmen abgegeben, die vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 17. August
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2017 behandelt wurden. Das Ergebnis des Ortsgemeinderates wurde den Beteilig-
ten mit Schreiben vom 13. November 2017 mitgeteilt.

6. Von einer weiteren erneuten öffentlichen Auslegung des Entwurfes der Ergänzungs-
satzung und einer weiteren erneuten Einholung der Stellungnahmen der TöB zu
dem Satzungsentwurf gemäß $ 4a Abs. 3 BauGB wird abgesehen, da die vorge-
nommene Aktualisierung der Bezeichnung des Landesamtes für Umwelt eine bloße
redaktionelle Korrektur darstellt und keinen materiellen Regelungsgehalt entfaltet.
Die Bezeichnung der Planfassung bleibt daher unverändert bei ,,Mai 2017".

7. Der Ortsgemeinderat von Oben¡veiler im Tal hat am 17. August 2017 aufgrund des
$ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB und $ 24 der Gemeindeordnung für Rhein-
land-Pfalz (GemO) die Ergänzungssatzung für den Ortsteil ,,Mühlstraße" mit dem
Planungsstand ,,Mai 2017" beschlossen. Einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung
bedarf es nicht.

8 Beschlusses der Ergänzungssatzung wurde am
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung ist die

Die B-e[ann[mach u ng des
0 t. 0EZ. 2017 ortsübt¡ch

Satzung in Kraft getreten (S 34 Abs. 6 Satz2 i. V. m. $ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB)

Oberweiler im Tal, den 0 6, tEZ. ?017

Für d inde Oberweiler im Tal

ermeister

aufgestellt:
geändert:

August 201 6
Mai 2017 *)

*) redaktionelle Änderung ($ 5 Empfehlungen, Hinweise, nachrichtliche Übernahme ohne FestseEungscharakter, Nr. 6 Radonvor-
sorge - Landesamt für Umwelt) November 2017
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